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1.            RECHTSGRUNDLAGEN 
 
1.1 Baugesetzbuch in der Form der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBI. I. S. 3634), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27.03.2020 (BGBl. I. S. 587) 
  

1.2  Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung) vom 21.11.2017 (BGBI. I. S. 3786) 

 
1.3 Gesetz zum Schutz des Bodens (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 

17.03.1998 (BGBI. I. S. 502), geändert durch Art. 3 Abs. 3 der Verord-
nung vom 27.09.2017 (BGBI. I. S. 3465) 

       
1.4 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (AVV über genehmi-

gungsbedürftigen Anlagen nach § 16 Gewerbeordnung) vom 26.08.1998 
(GMBI. Nr. 26/1998, S. 503) 
 

1.5 DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen)  

 
1.6 Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) in der 

Fassung vom 06.12.1983 (GBI. S.797), zuletzt geändert durch Artikel 23 
der Verordnung vom 23.02.2017 (GBI. I. S. 99, 104) 

  
1.7 Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die dezent-

rale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 (GBI. S. 
157), zuletzt geändert durch Art.11 des Gesetzes vom 03.12.2013 (GBI. 
S. 389, 441) 

 
1.8 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. I. S. 94), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBI. I. S.2531) 

 
1.9  Bundes- Naturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

29.07.2009 (BGBI. I. S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 04.03.2020 (BGBI. I. S. 440) 
 

1.10  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes- Immissionsschutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17.05.2013 (BGBI. I. S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 08.04.2019 (BGBI. I. S. 432) 
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2.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
2.1    Art der baulichen Nutzung  
       (§§ 1-15 BauNVO + § 9 BauGB) 
 
2.1.1  Allgemeines Wohngebiet 

         (WA) - § 4 BauNVO 
 

Zulässig sind: 
 

 Wohngebäude 
 

 nicht störende Handwerksbetriebe 
 
 

ausnahmsweise zulässig sind: 
 
   

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 
 
 
 

Nicht zulässig sind: 
gemäß § 1 (6) Nr.1 BauNVO 
 

 Anlagen für Verwaltungen 
 

 Gartenbaubetriebe 
 

 Tankstellen 
 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 

 

Nicht zulässig sind: 
gemäß § 1 (5) BauNVO 
 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke 

 

 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften 

  
 
2.2             Nebenanlagen 
            (§ 14 BauNVO und § 23 (5) BauNVO) 
 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) und (2) BauNVO sind auch außer-
halb der ausgewiesenen Baufenster zulässig, sofern sie nicht anderen 
Festsetzung des Bebauungsplans sowie den örtlichen Bauvorschriften 
sowie landesrechtlichen oder bundesrechtlichen Bestimmungen für den 
Geltungsbereich des Plangebietes entgegenstehen 
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Nicht zulässig sind: 

 
 Hundezwinger zu gewerblichen Zuchtzwecken 

 

 Oberirdische Gastankbehälter  
 

 Gewächs-, Holzlager- und Gartenhäuser über 40 m³ umbauten 
Raum und/oder mehr als 2 Stück 

 
 

2.3          Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 (1) Nr.1 BauGB) 

 
Die Grund- und Geschossflächenzahlen sind im Bebauungsplan (zeich-
nerischer Teil) festgesetzt. 

 
 
2.4          Bauweise 

 (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO) 
 

Festgesetzt ist die >>offene Bauweise (o)<< mit Einzelhäusern, gem. 
Eintragung im Bebauungsplan (zeichnerischer Teil). 

 
 
2.5  Zahl der Vollgeschosse 

         (§ 9 (1) Nr.1 BauGB und §16 (2) BauNVO) 
 
Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ist im zeichnerischen Teil 
festgesetzt. 
 

 
2.6             Höhenbeschränkung für Hauptgebäude 

 
Die maximale Gebäudehöhe ist für jedes Grundstück in m über Normal-
null (m.ü.NN) im zeichnerischen Teil festgesetzt. Die Gebäudehöhe wird 
als Firsthöhe bzw. bei Dachformen ohne First als höchster Gebäude-
punkt definiert. 

 
 

2.7      Begrenzung der Anzahl von Wohneinheiten 
        (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

 
  Für den gesamten Planbereich gilt: 
 

 die Zahl der Wohneinheiten wird je Einzelhaus auf maximal drei 
festgesetzt. 
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2.8        Flächen die von einer Bebauung freizuhalten sind 
         (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

 
2.8.1    Sichtfelder 

An den Straßeneinmündungen sind aus Verkehrssicherheitsgründen die 
im Plan eingezeichneten Flächen (Sichtfelder) von jeder sichtbehindern-
den Nutzung, Bepflanzung und von baulichen Anlagen wie z.B. Garagen, 
Nebenanlagen, Einfriedungen, Stellplätze, Aufschüttungen von mehr als 
0,80 m Höhe über Fahrbahnoberkante, freizuhalten. 

 
 
2.9   Herstellen der Verkehrflächen 
  (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB) 
  

Notwendige Aufschüttungen und Abgrabungen, soweit sie zur Herstel-
lung der Straßenkörper erforderlich sind, sind von den angrenzenden 
Grundstückseigentümern zu dulden. 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche Verkehrs-
flächen angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke, (Hin-
terbeton von Rand- und/oder Rabattensteinen) entlang den Grundstü-
cken mit einer Breite von ca. 0,3 m und einer Tiefe von ca. 0,8 m zu 
dulden. 

 
2.10   Kabelkästen 
  (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
 

Im gesamten Plangebiet ist die Erstellung von Strom- und Fernmeldever-
teilerkästen auf Anliegergrundstücken, angrenzend an öffentliche Ver-
kehrsflächen, zu dulden. 

 
 
2.11          Besondere Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

         Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
           (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 
2.11.1  Schonender Umgang mit Grund und Boden 

Der Oberboden und der kulturfähige Unterboden sind bei Erdarbeiten ge-
trennt auszubauen, zu sichern und soweit für die gärtnerische Gestaltung 
der Grundstücke notwendig sachgerecht zu lagern, Nach Abschluss der 
Bauarbeiten sind Unter- und Oberboden wieder lagenweise auf den Bau-
grundstücken aufzubringen.  

 
Im Bereich der Auftragsstellen ist der Oberboden vorher abzuschieben 
und nach Auftrag des kulturfähigen Unterbodens wieder sachgerecht 
aufzutragen. 
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2.11.2          Flächen mit möglichen Gefährdungspotentialen  
Bereiche auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, 
sind zu überdachen. Das Regenwasser aus diesen Dachflächen muss 
separat zum Regenwasserkanal abgeleitet werden. 
Ableitungen aus Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen 
umgegangen wird, sind an den Schmutzwasserkanal anzuschließen. 

 
 
2.12           Flächen für das Anpflanzen und Unterhalten von Bäumen 

und Sträucher und sonstigen Grünflächen 
(§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 
 

2.12.1  Allgemein 
 
 Steingärten sind nicht zulässig 

 

 Generell ist auf eine insektenfreundliche Bepflanzung zu achten 
 
 

2.12.2          Pflanzfestsetzung PFF 1 - >>privat<< 
 Vorgartenflächen 
 

Die im zeichnerischen Teil mit PFF 1 bezeichneten Grundstücksflächen 
sind als begrünte Vorgartenflächen anzulegen und gärtnerisch zu gestal-
ten. Garagen, Carport, Stellplätze und Zufahrten sind in den Vorgarten-
flächen zulässig, haben sich aber in ihrer Größe unterzuordnen. Sie dür-
fen maximal 50% der Vorgartenfläche ausmachen. Die maximale Breite 
von Zufahrten liegt bei 6,0 m. 
 

 
2.12.3          Pflanzfestsetzung PFF 2 - >>privat<< 

 Baumpflanzungen 
 

Je Baugrundstück ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum zu 
pflanzen und bei Bedarf zu ersetzen. Die im Plan dargestellten Baum-
standorte können den jeweiligen Situationen angepasst werden. 

 
 
2.12.4          Pflanzfestsetzung PFF 3 - >>öffentlich<< 

 Öffentliche Grünflächen 
 

Die mit PFF 3 bezeichneten Flächen sind als extensive Wiesenflächen 
anzulegen und maximal 2-mal pro Jahr zu mähen.  
 
 

2.12.5          Pflanzfestsetzung PFF 4 - >>öffentlich<< 
Gewässerrandstreifen 
 
Die mit PFF 4 bezeichneten Flächen dienen dem Schutz des vorhande-
nen Gewässers. In diesen Flächen sind keinerlei bauliche Anlagen, Ein-
friedungen oder Geländeveränderungen zulässig. Die Flächen sind als 
Wiesenflächen zu erhalten. 
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2.12.6          Pflanzbindung PFB >>privat<< 

 Baumpflanzungen 
 
Je angefangene 200 m² ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum 
(mindestens 2. Ordnung) zu pflanzen. Die unter Ziffer 2.12.2 festgesetz-
ten Baumpflanzungen können hier angerechnet werden. 
 

 
2.13          Flächen für Garagen 
 

 Erstgaragen müssen im Hauptgebäude untergebracht oder an 
das Hauptgebäude angebaut werden und sind auch außerhalb 
der bebaubaren Flächen zulässig.  
 

 Zusätzliche Zweit–Garagen sind freistehend und auch auf den 
nicht überbaubaren Flächen zulässig (unter Beachtung von Ziffer 
2.8) 

 
 

3.         NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME, 
       DENKMALSCHUTZ 

(§ 9 (6) BauGB i.V. mit DSchG) 
 
3.1 Archäologische Denkmalpflege 
 

Im Planungsgebiet ist mit archäologischen Funden und Befunden zu 
rechnen. Das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Archäologi-
sche Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) ist mindestens 8 
Wochen vor Beginn jeglicher Erdarbeiten (dies gilt auch für das Abschie-
ben des Oberbodens) fernmündlich und schriftlich zu unterrichten, um 
Kontrollbegehungen durchführen zu können. Sollten dabei Funde zutage 
treten, behält sich die Archäologische Denkmalpflege eine Untersuchung 
des fraglichen Areals vor. In diesem Fall muss die notwendige Zeit für 
eine ordnungsgemäße Dokumentation und Bergung eingeräumt werden. 
Weitere Funde im Zuge von Erdarbeiten sind gemäß § 20 des Denkmal-
schutzgesetzes unverzüglich dem Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 84 zu melden.  

 
Aufgestellt: 
Denkingen, den 31.03.2020      
               ............................... 

  Rudolf Wuhrer 
                Bürgermeister 
 

Ausgefertigt:  
Denkingen, den                           ............................... 

  Rudolf Wuhrer 
                 Bürgermeister 

 


